
Welfenfonds

Als Welfenfonds  bezeichnet man das aus dem beschlagnahmten Vermögen des hannoverschen
Königshauses gebildete, durch Vertrag vom 29. September 1867 dem früheren König Georg V.
(König von Hannover und 2. Herzog von Cumberland und Teviotdale (* 27. Mai 1819 in Berlin; † 12.
Juni 1878 in Paris) war der letzte König von Hannover.) von Hannover zugewiesene, am 2. März
1868 aber wieder sequestrierte (Isolation) Vermögen von 16 Millionen Vereinstalern, das durch eine
besondere preußische Kommission in  Hannover verwaltet  und dessen Ertrag „zur  Bekämpfung
welfischer Umtriebe“ verwendet wurde.

Nach der Annexion des Königreichs Hannover im Deutschen Krieg 1866 war König Georg
V. von Hannover mit seiner Familie zunächst nach Österreich, später nach Paris geflohen.
Der exilierte König, der sich mit dem Verlust seines Königreichs nicht abfinden wollte,
schürte in Frankreich den Hass gegen Preußen,  indem er  eine Zeitung (mit  dem Namen
„Situation“) herausgab, die die neuen Verhältnisse in Deutschland in den schärfsten Tönen angriff.
Außerdem  versuchte  er  aus  hannoverschen  Flüchtlingen  und  Offizieren  die  so  genannte
Welfenlegion  aufzustellen,  eine  Armee,  die  bei  einem möglichen Krieg  auf  französischer  Seite
kämpfen  und  sein  verlorenes  Königreich  zurückerobern  sollte.  Daraufhin  wurde  die  bereits
zugesagte  Entschädigung  ausgesetzt  und  sein  Privatvermögen  beschlagnahmt,  um  ihm  die
finanzielle Grundlage zu entziehen. Da auch sein Sohn Ernst August, Herzog von Cumberland, den
Thronanspruch in Hannover aufrechterhielt, wurde auch ihm das Vermögen nicht ausgezahlt.

Die Erträge aus dem geheimen Welfenfonds wurden für verschiedene Zwecke verwendet. Seit 1879
erhielt die Witwe Georgs V., Königin Marie, nebst ihren Töchtern eine jährliche Rente von 240.000
Mark aus dem Welfenfonds ausgezahlt. Der größte Teil aber wurde vom preußischen Reichskanzler
Otto  von Bismarck verwendet,  um sich  mittels  finanziellem Druck und Bestechung die  Presse
gefügig zu machen (siehe auch Reptilienfonds).  Auch der Bayernkönig Ludwig II.  erhielt  unter
strenger  Geheimhaltung  mehrere  Millionen  Mark  in  Form  einer  regelmäßigen  jährlichen
Zuwendung von 300.000 Mark für seine Schloßbauten, als Gegenleistung für den Kaiserbrief,
vermittelt durch den Grafen Max von Holnstein. Nicht zuletzt diese Leibrente führte dazu, dass
König Ludwig bis zu seinem Tod niemals eine Regierung unter Führung der preußenfeindlichen
Bayerischen Patriotenpartei (Deutsche Zentrumspartei im Deutschen Reich, CDU im Vereinigten
Wietschaftsgebiet) berief.

Erst  Kaiser Wilhelm II.  bestimmte 1892,  dass die Zinsen aus dem Welfenfonds künftig an das
Oberhaupt des Hauses Hannover gezahlt werden sollten. Endgültig beendet wurde der Streit um
den Welfenfonds als frühe Fürstenenteignung aber erst – nach einem fast 10 Jahre währenden
Rechtsstreit – im Jahre 1933. Das Reichsgericht sprach dem ehemaligen regierenden Herzog von
Braunschweig-Lüneburg Ernst August 8 Millionen Reichsmark, das Hausgut Calenberg bei Schloß
Marienburg  nahe  Hannover  und  zwei  weitere  landwirtschaftliche  Betriebe  bei  Salzgitter  als
Entschädigung zu.

(Vom Welfenfonds als Geldvermögen ist der Welfenschatz zu unterscheiden.)

Das  Königreich  Hannover  entstand  1814  auf  dem  Wiener  Kongress  als  Nachfolgestaat  des
Kurfürstentums  Braunschweig-Lüneburg.  Bis  zum Tod  Wilhelms  IV.  1837,  dem Ende  der
Personalunion  zwischen  Großbritannien  und  Hannover,  war  der  König  von  Hannover
gleichzeitig Herrscher des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland. Als in jenem
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Jahr der neue König Ernst August die liberale Verfassung von 1833 wieder abschaffte, führte dies
zum Protest der Göttinger Sieben (darunter die Gebrüder Grimm), einem der großen politisierenden
Ereignisse des Vormärz.

Den  Krieg  von  1866  verlor  Hannover  an  der  Seite  Österreichs.  Im  Rahmen  der  preußischen
Annexionen gliederte Preußen das Königreich Hannover als Provinz Hannover seinem Staatsgebiet
ein.

Gründung

Auf dem Wiener Kongreß erklärte sich das von Napoleon I. aufgelöste Kurfürstentum Braunschweig-
Lüneburg  („Kurhannover“)  am  12.  Oktober  1814  selbst  zum  Königreich  Hannover.  Dank  des
Verhandlungsgeschicks des hannöverschen Kabinettministers am Englischen Hof,  Graf Ernst zu
Münster,  gelang  auf  dem  Wiener  Kongress  auch  eine  Arrondierung  (Einbezug  angrenzender
Flächen) des Territoriums. Dem Königreich Hannover wurden die Niedergrafschaft  Lingen, das
Herzogtum Arenberg-Meppen, die Grafschaft Bentheim, das Hochstift Hildesheim, die Stadt Goslar,
Bereiche des Untereichsfelds und das Fürstentum Ostfriesland zugeteilt.

Banknote der Hannoverschen Bank über 100 Taler von 1857
(Taler oder Thaler ist in englisch der Dollar)

Das  Königreich  Hannover  war  Mitglied  des  Deutschen  Bundes  seit  dessen  Gründung  1815.
Hannover trat zunächst nicht dem Deutschen Zollverein bei, sondern bildete 1834 zusammen mit
dem Herzogtum Braunschweig den Steuerverein und wurde erst 1854 Mitglied im Zollverein.

Von 1855 bis zum Ende der Posthoheit von Hannover 1866 verausgabte das Königreich eigene
Briefmarken. Mit der Hannoverschen Bank verfügte das Königreich Hannover ab 1856 über eine
eigene Notenbank.

Annexion durch das Königreich Preußen (Siehe auch: Preußische Annexionen
1866)

Im  Ergebnis  des  Deutschen  Krieges  zwischen  Preußen  und  Österreich  verlor  das  Königreich
Hannover 1866 seine Unabhängigkeit. Die hannoversche Armee musste nach anfänglichen Erfolgen
in der Schlacht bei Langensalza gegenüber den preußischen Truppen am 29. Juni 1866 kapitulieren.
Preußen entthronte die Welfen, annektierte das Königreich Hannover und machte es zur Provinz
Hannover. Das hannoversche Militär ging im preußischen X. Armee-Korps auf.

Das  Privatvermögen  der  Welfen  wurde  von  Bismarck  als  so  genannter  Reptilienfonds  zur
Beeinflussung von Presseberichten und des immer geldbedürftigen bayerischen Königs Ludwig II.
genutzt,  ohne darüber dem Reichstag Rechenschaft  abzulegen.  Nach Sebastian Haffner erhielt
Ludwig II. für seine Privatschatulle 4.720.000 Goldmark aus dem Welfenfonds für die Zustimmung
des Königreichs Bayern zur Gründung des Deutschen Reiches 1871.

Ein  Reptilienfonds  ist  im  weiteren  Sinn  eine  „schwarze  Kasse“  aus  anderweitig  aus
Haushaltsgeldern abgezweigten Mitteln oder aus vor der Steuer verstecktem Schwarzgeld, die in
der Regel zur politischen Einflussnahme oder zur Zahlung von Schmiergeldern benutzt wird. Über
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deren Verwendung muss keine öffentliche Rechenschaft abgelegt werden. Reptilienfonds werden
auch Dispositionsfonds genannt.

Im engeren Sinn entstand der Begriff, als der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck nach
dem Krieg gegen Österreich 1866 Gelder aus dem beschlagnahmten Privatvermögen des Königs
Georg V. von Hannover (dem Welfenfonds) und Mitteln des hessischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm
I.  nutzte,  um sich eine positive  Presse  zu erkaufen.  Außerdem wollte  er  die  Zustimmung des
bayerischen Königs Ludwig II. zum Krieg gegen Frankreich und zur Gründung des neuen Deutschen
Reichs unter preußischer Hegemonie erhalten. Schon Heinrich Wuttke hatte dies scharf kritisiert.

Den Ausdruck verwendete  Bismarck in  einer  Rede,  die  er  am 30.  Januar  1869 anlässlich  der
Beratung über  die  Beschlagnahme des Vermögens des  Kurfürsten von Hessen im preußischen
Abgeordnetenhaus hielt. Darin bezeichnete er die im Dienst des entthronten Kurfürsten arbeitenden
Agenten als „bösartige Reptilien“. Die gegnerische Presse bezog diesen Ausdruck jedoch auf die
Journalisten und Organe, die im Dienst der Regierung standen.

Prinz Georg Friedrich Alexander Karl Ernst August, (Ordensträger des Hosenbandordens), war
der Sohn des Königs Ernst August von Hannover und seiner Frau Friederike. Er war ein Cousin
ersten Grades der Königin Victoria und verbrachte seine Kindheit in Berlin und Großbritannien.
Nach  dem  Ende  der  Personalunion  zwischen  Großbritannien  und  Hannover  und  der
Thronbesteigung seines Vaters in Hannover wurde er Kronprinz, blieb aber als legitimer männlicher
Nachfahre König Georgs III. Mitglied der britischen Königsfamilie und Zweiter in der britischen
Thronfolge – bis zur Geburt des ersten Kindes Königin Victorias, Prinzessin Victoria im Jahre 1840

Der exilierte Georg V. weigerte sich bis zum Schluß, seine Ansprüche auf das Königreich Hannover
aufzugeben  und  die  Annexion  anzuerkennen.  Er  appellierte  vergeblich  an  die  europäischen
Großmächte und gab im Pariser Exil die Zeitschrift „Situation“ heraus, die täglich in den heftigsten
Ausdrücken die neue Ordnung der Dinge in Deutschland angriff und den Hass Frankreichs gegen
ein preußischer werdendes Deutschland schürte. 1867 ließ er mit Hilfe des Schriftstellers Oskar
Meding  (als  Romancier  Gregor  Samarow)  in  Frankreich  eine  Privatarmee  aus  hannoverschen
Flüchtlingen aufstellen, um im Falle eines deutsch-französischen Krieges an der Seite Frankreichs
sein Reich zurückzuerobern (Welfenlegion),  was schließlich mit dazu führte, dass Preußen eine
bereits zugesagte finanzielle Entschädigung aussetzte und sein Privatvermögen beschlagnahmte
(Welfenfonds). Bis zum Schluß unversöhnt und schwer krank, starb der blinde König am 12. Juni
1878 in Paris. Sein Leichnam wurde nach England überführt und in der Gruft der St George’s
Chapel in Windsor Castle beigesetzt.
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